
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit – Erneute Auslegung des Entwurfs ei-
nes Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grosselfingen hat am 01.12.2021 in öffentlicher Sitzung be-
schlossen, folgenden Entwurf eines Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit einer Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) 
öffentlich auszulegen: 
 

„Nördlicher Ortseingang“  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften und die Begrün-
dung lagen vom 13.12.2021 bis zum 24.01.2022 öffentlich aus. Der Entwurf des Bebauungs-
plans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften und die Begründung wurden geändert und wer-
den nach § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegt. Dies hat der Ge-
meinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.07.2022 beschlossen. 
 
Die Änderungen betreffen im Wesentlichen: 

 Festsetzung Flächen die von Bebauung freizuhalten sind 

 Festsetzung zur anlagenbedingten Beleuchtung 

 Festsetzung zur Freiflächengestaltung der Baugrundstücke 

 Anpassung des Geltungsbereichs 
 
Maßgebend sind der Entwurf des Bebauungsplans mit einer Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten und die Begründung jeweils vom 17.11.2021 / 06.07.2022. 
 
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Grosselfingen und bezieht die Flurstücke 
3066, 3068, 3069, 3070 und 3071 vollständig sowie eine Teilfläche des Flurstücks 1875 (Ran-
gendinger Straße) ein. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 1,69 ha und ist im 
nachfolgend abgedruckten Lageplan durch eine dicke schwarz gestrichelte Linie abgegrenzt. 



 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Um aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde 
Grosselfingen den kurz- und mittelfristigen Bedarf decken zu können, soll für das Plangebiet 
eine ortsübliche und städtebaulich geregelte Bebauung für Wohnzwecke im direkten Anschluss 
an die bestehenden Wohngebiete ausgewiesen werden. 
Ziel der Planung ist es, in diesem Bereich eine ortstypische, aufeinander abgestimmte und 
hochwertige Bebauung mit Wohngebäuden zu ermöglichen, sowie eine gute Einbindung in das 
Orts- und Landschaftsbild zu erhalten. 
 
Auslegung 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften und die 
Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
liegen vom 19. September 2022 bis zum 28. Oktober 2022 – je einschließlich – bei der 
Gemeindeverwaltung, Bruderschaftsstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 02, Planauslage, 
72415 Grosselfingen, während der üblichen Öffnungszeiten erneut öffentlich aus. Hier 
werden auch Auskünfte erteilt. 
 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften und die 

Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 

können vom 19. September 2022 bis zum 28. Oktober 2022 – je einschließlich – auch im 

Internet unter www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html abgeru-

fen werden. 

 
 

http://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html


Abgabe von Stellungnahmen 
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und 
ergänzten Teilen abgegeben werden können. 
Während der Auslegungsfrist können von der Öffentlichkeit (hierzu zählen auch Kinder und Ju-

gendliche) Stellungnahmen bei der Gemeindeverwaltung Grosselfingen schriftlich oder zur Nie-

derschrift in der Planauslage oder unter 

www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html 

unter Online-Formular für Ihre Rückmeldung zur Auslegung eines Bebauungsplanentwurfs, ab-
gegeben werden. Über die Stellungnahme entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Es wird gebeten die 
volle Anschrift anzugeben. 
 
 
Grosselfingen, 09.09.2022 
 
 
Gez. Friedrich Hubert Dieringer, Bürgermeister 

http://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html

